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§7

Durcharbeitung, Koordinierung, Bestätigung 
und Kontrolle der materiellen Bilanzen zur Deckung 
des technisch und ökonomisch begründeten Bedarfs 

der Volkswirtschaft

(1) Die Durcharbeitung, Koordinierung, Bestätigung 
und Kontrolle der materiellen Bilanzen durch die zu
ständigen staatlichen und Wirtschaftsorgane ist Be
standteil ihrer Planungs- und Leitungstätigkeit bei der 
Ausarbeitung und Fertigstellung der Perspektiv- und 
Jahresvolkswirtschaftspläne. Sie ist nach folgenden Ge
sichtspunkten durchzuführen:

1. Durcharbeitung der Planvorschläge des Bedarfs 
und des Aufkommens vom Standpunkt des höch
sten volkswirtschaftlichen Nutzens und Aufstellung 
entsprechender Bilanzentwürfe. In diesen Bilanz-

' entwürfen ist der überprüfte Bedarf aller Ver
wendungszwecke, der auf technisch und ökonomisch 
begründeten Normen und Kennziffern basieren 
muß, auszuweisen. Abgeschlossene Koordinierungs
vereinbarungen und Wirtschaftsverträge sind zu 
beachten:

2. Abstimmung der Bilanzentwürfe mit den beteilig
ten WB, Wirtschaftsräten der Bezirke, Organen 
des Außenhandels, Konsumgüter- und Produktions
mittelhandels sowie weiteren gleichgestellten Or
ganen, um ihre Mitarbeit zur Vorbereitung der 
Bilanzentscheidungen zu erreichen. Dabei sind alle 
Organe der Liefer- und Abnehmerseite verpflichtet, 
mit eigenen Vorschlägen zur Lösung von Versor- 
gungs- und Absatzproblemen beizutragen und eine 
Ausschöpfung aller materiellen Reserven zur 
Deckung des technisch und ökonomisch begründe
ten volkswirtschaftlichen Bedarfs zu sichern;

3. "Koordinierung der Bilanzentwürfe im Verant
wortungsbereich des Bilanzorgans sowie Ab
stimmung und Koordinierung von Bilanzkom
plexen.

Wird der in den Bilanzentwürfen ausgewiesene tech
nisch und ökonomisch begründete Bedarf nur zum Teil 
abgedeckt oder kann das verfügbare Produktionsauf
kommen noch nicht vollständig in die Verwendung ein
bezogen werden, sind diese Differenzen (Versorgungs
oder Absatzprobleme) bei der weiteren Durcharbeitung, 
Abstimmung und Koordinierung der Plan Vorschläge 
und Bilanzentwürfe durch die Bilanzorgane zu klären 
und zu entscheiden bzw. die Entscheidung durch deren 
übergeordnete Organe herbeizuführen. Ist das bis zu 
dem Zeitpunkt der Fertigstellung der materiellen 
Bilanzen nicht möglich, sind als Anlage zu diesen 
Bilanzen die Differenzen zu begründen, ihre volkswirt
schaftlichen Auswirkungen darzulegen sowie Lösungs
vorschläge zu unterbreiten, wie und in welchen Fristen 
diese Differenzen beseitigt werden. Differenzen bei der 
Bilanzierung von Positionen der Sondernomenklatur 
sind vom Bilanzorgan nur in Abstimmung mit der 
Hauptabteilung I des Volkswirtschaftsrates bzw. der 
Abteilung I der Staatlichen Plankommission zu ent
scheiden.

(2) Die weitere Koordinierung und Kontrolle der Ent
würfe der Staatsplanbilanzen und wichtiger Sortiments

und Ergänzungsbilanzen erfolgt in ständiger Wechsel
beziehung zu anderen Teilen der Planentwürfe durch 
die zuständigen zentralen Staatsorgane.

(3) Die materiellen Bilanzen sind mit der Bestätigung 
des Perspektiv- bzw. Jahresvolkswirtschaftsplanes für 
alle staatlichen und Wirtschaftsorgane verbindlich.

§ 8

Umsetzung der Bilanzbeziehungen durch das Vertrags
system und die Anwendung differenzierter Lenkungs

formen

(1) Für die Durchsetzung der in den materiellen 
Bilanzen zu den Perspektiv- und Jahresvolkswirt
schaftsplänen festgelegten materiellen Fonds sind 
folgende Lenkungsformen differenziert festzulegen, wo
bei für den gleichen Planungszeitraum in der Regel nur 
eine Lenkungsform anzuwenden ist:

1. die Fondierung bei ausgewählten Staatsplanposi
tionen, für die besondere materielle Fonds heraus
gegeben werden;

2. die Anwendung von Koordinierungsvereinbarun
gen zur besseren Festlegung der technisch-ökonomi
schen Bedingungen einschließlich der materiellen 
Verantwortlichkeit entsprechend den vom Volks
wirtschaftsrat und den anderen zentralen Staats
organen herauszugebenden Bestimmungen:

3. die Lieferpläne bei ausgewählten Bilanzpositionen 
zur inhaltlichen und terminlichen Konkretisierung 
der materiellen Bilanzen in den Fällen, wo der 
Lieferplan die wirksamste Form für zentrale auf
tragslenkende und verbrauchsregulierende Funk
tionen ist.

Die vorstehenden differenziert anzuwendenden Len
kungsformen einschließlich der Regelung der Abschluß
pflicht von Koordinierungsvereinbarungen sind im 
Bilanzverzeichnis, insbesondere für den Jahresvolks- 
wirtschaftsplan, festzulegen.

(2) Zur Verbesserung der Versorgung der örtlichen
Versorgungswirtschaft und der nichtmateriellen Be
reiche sind auf der Grundlage von Abstimmungen 
zwischen den zuständigen Fachorganen der Räte der 
Bezirke und den fachlich zuständigen Großhandelsbe
trieben die notwendigen materiellen Fonds (Global
fonds) in den materiellen Bilanzen festzulegen. Aus 
diesen Globalfonds erfolgt der Bezug von Material 
durch die Betriebe der örtlichen Versorgungswirtschaft 
und der nichtmaterieflen Bereiche vom Produktions
mittelhandel. Für die Klärung von Differenzen gelten 
die Bestimmungen des § 7 Abs. 1. ^

(3) Mit der Bestätigung der materiellen Bilanzen des 
Perspektivplanes sind die in diesen Bilanzen festgeleg
ten Planaufgaben Grundlage für den Abschluß von 
Koordinierungsvereinbarungen und langfristigen Wirt
schaftsverträgen entsprechend den gesetzlichen Bestim
mungen. Soweit bereits Koordinierungsvereinbarungen 
und langfristige Wirtschaftsverträge abgeschlossen 
wurden, sind diese bei der Ausarbeitung, Koordinie
rung und Bestätigung der materiellen Bilanzen des 
Perspektivplanes zu beachten.


